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Antrag 

der Abgeordneten Martin Hagen, Sebastian Körber, Julika Sandt, Alexander 
Muthmann, Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Architekten- und Ingenieurverträge zeitgemäß anpassen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert,  

1. § 12 Nr. 12.1 Absatz 4 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) bei Pla-
nungsleistungen im öffentlichen Auftragswesen des Freistaates Bayern, der ei-
nen Sicherheitseinbehalt bei Planungsleistungen in Höhe von fünf Prozent Ab-
schlagszahlung bei Architekten und Ingenieuren regelt, sofort auszusetzen, 

2. dafür zu sorgen, dass der Sicherheitseinbehalt gemäß § 12 Nr. 12.1 Absatz 4 
der AVB in den zukünftigen Vertragsformularen ersatzlos gestrichen wird. 

 

 

Begründung: 

Der Freistaat Bayern, vertreten durch die staatlichen Bauämter, verwendet verbindlich 
zur Vergabe der Planungsaufträge von Architekten und Ingenieuren Vertragsformulare 
mit Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB). Diese AVB sind bei Auftragsvergabe 
nicht verhandelbar, da diese durch das Ministerium für Wohnen, Bau und Verkehr ver-
fasst und über das Vergabehandbuch als verbindliche Vorgabe an die staatlichen Bau-
ämter verteilt werden. In den AVB ist in § 12 Nr. 12.1 Absatz 4 definiert, dass fünf Pro-
zent Sicherheit von jeder Abschlagszahlung einzubehalten sind. Im privatwirtschaftli-
chen und auch im kommunalen Bereich ist ein solcher Sicherheitseinbehalt bei Pla-
nungsleistungen gänzlich unbekannt. Hiermit erfolgt eine Schlechterstellung der Planer 
von staatlichen Aufträgen. 

Die Wirksamkeit des Sicherheitseinbehalts darf bezweifelt werden, da eventuelle Schä-
den im Bereich des Bauens die einbehaltenen fünf Prozent übersteigen. Alle Planer 
verfügen über eine Berufshaftpflichtversicherung zur Absicherung eventueller Schäden. 
Die abzudeckenden Versicherungssummen werden vom staatlichen Auftraggeber vor 
Vertragsschluss definiert und vom Auftragnehmer nachgewiesen. Dies bedeutet, dass 
Planungsbüros, welche für den Freistaat Bayern tätig sind, über keine endgültige finan-
zielle Planungssicherheit verfügen. Zudem wird den freien Berufen Liquidität entzogen, 
obwohl sie bereits nachweislich ihre Leistung vollzogen haben. Dies ist in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten ein schwerwiegender Faktor, den es zu beheben gilt. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Sebastian Körber, Julika Sandt u.a. und 
Fraktion (FDP) 
Drs. 18/7987 

Architekten- und Ingenieurverträge zeitgemäß anpassen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Sebastian Körber 
Mitberichterstatterin: Angelika Schorer 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr federführend 
zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 24. Sitzung am 16. Juni 
2020 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Sebastian Körber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Sebastian Körber, Julika Sandt, Alexan-
der Muthmann, Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/7987, 18/9668 

Architekten- und Ingenieurverträge zeitgemäß anpassen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Dr. Wolfgang Heubisch 

VI. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Alexander Hold



Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage)

Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten hat die Europaangelegenhei-

ten unter den Nummern 1 und 2 in seiner gestrigen Sitzung endberaten und jeweils 

der Stellungnahme des federführenden Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten zugestimmt.

Die Beschlüsse des Landtags hierzu werden unmittelbar an die Europäische Kommis-

sion, das Europäische Parlament, den Ausschuss der Regionen und den Deutschen 

Bundestag übermittelt.

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. 

– Das sind die Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, FREIE WÄHLER, CSU, 

FDP, AfD. Gegenstimmen? – Der fraktionslose Abgeordnete Swoboda. Enthaltungen? 

– Bei Enthaltung des fraktionslosen Abgeordneten Plenk. Dann übernimmt hiermit der 

Landtag die Voten.
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